
21' OMuns.
F. i. . ^

N Rechksfthmngen / welche ein GechO m der
^ . iVerlajMschafft findet/ müssen von jhme/so vilmöglich / zu
Mcht werden ; auchsodem Pupillm emnewerRcchtsHandlMM-
htt/erseye gleichKläger/oderBrklagter/sosollrermttgMemGmudk
Sarin verfahrm/ darbenin allweegdie Billigkeit der Sachen beobachten ,

?

vnd sich vorherowol bcdrncken/ vndberakhschlagm/ obes dem Puptlkktt
nützlicher seye / deß rechtlichm Außtrags zu erwarten / oder sich m der

Güte z»» vergleichen/ vnd was dem Pupillen am nutzllchlften befunden

wirdt .

^ ^ ^ § Sachm zu einem gütigen Vergleich/ist derselbe
iedermt aM derObrigkeit rsüstcanonzustellen / dero dannobligt/vor

Ser Bekräftigung z^ sehen/ derVergleichzudeßPupillm Nutzen an«

gesehen/
^ ^ Recht / oder ein vom Gericht bestätchkee

Deraleichmitsichbringt/daraußiftder enqMmde Gewmn / oder Ver¬

lustdemPupillenzuezuaignen : Wo aberderGerhabmemcm/oder an¬
dern fall etwas verwahrloset / dmmwegm ist er den Prrplllen ohne

Schaden
^ ^

chchdtg.
^ ^ ^ ŝ ^ r Rechtsfühmng/emm

Ourarorem in Illem begehrt / so« chme dersklbe/gegen btllil^ Be-

stallwq / zugeordnet werden / welcher sodann vmb dre Rechtsfuhrun-

gm zusorgen / vnd dieselben / neben denen andemGechaben/ M verant¬

worten hat« -

Aer DrepzchendeDmk»

die Verwaltung Habe-
K. i

sie alle/ vnd M sowol zur VeranKvort- als Verwaltung ver-

Wann aber dieGerhäbschaffe / vnd d«rm Verwaltung »M

der
.
Sbrigkeit abgcheilt worden ? soisteinjederGerhab/aüem vmbA'



22 NeweGerhabschafft^
ncn jhme auffgetragenen Thail in Verantwortung zu stehen schuldig.
Herentgegen/ wann die Gerhaben selbst unter sich die Verwaltung ab-
gechailt/ odereincralleindieselbeübernommenhette/ so ftpndt die andere
Gerhaben/ welchedieGerhabschafft nit würcklich verwalten / darumben
DerVerantwortung nitentbunden/sondernderselben einen/als den andern
weeg vmerworffen/jedoch mit diser Bcschaidmhait/ daß wann der Ger-
Hab/ sodieDerwaltUngführet/solcherGerhabschafft halberichtes schul¬
dig verbleibet/welches mit gerichtlicherLxec u cion eiuzubringen/ seidi¬
ge erstlich wider ihn geführt / vnd zum fall er nicht zahlhaffr befunden
wirdt/ als dann erstwider dieMtgerhaben sürgenommcnwerden solle.

§. z. Cs mögen die Gerhabenein vollmächtigenAnwalt / oder Ver¬
walter zur aclministrgtion der Gerhabschafft auffjhrGefahr / jedoch
mit vorwissen deßGerichts/ bestellen/welches anderer gestalt nicht darein
verwilligen solle / als wann die Weitläuffigkeit de^ Gerhabschafft / oder
andere erhöbliche Drsachen/solches erfordern.

»er Pierzehende Mul.

-NWandlungen der MpÄen / ohne
Merwilligung jhrer Gerhaben/ oder der

Wbrigkeit.
§. r.

In Pupill kan ohne Vorwissen /vnd Verwilligung
^ seiner Gerhaben/nichtsverkauften / verpfänden / oder in andere

weeg veräussern/noch sonsten einigen Lonrraöb ringehen/ vnd wann es
beschicht / so ist ein solcheHandlung gantz nichkig/vnd vnkräfftig/ auch der
ßenige / so mit dem Pupillen dergestaltgehandlet / das etwan dardurch
empfangeneGuet/jhnen/vndjhrenGerhabm/ sambtaller auffgehobmen
Nutzung / Inrerclle , Dnkosten / vnd Schaden / widerumbzuruckzu
geben schuldig.

§ . 2. Wann der Pupill durch solchen Kontrakt einen Kauft - oder
Pfaudtschilling / oder auch sonsten Geld/oder Gcldswerth empfangen/
vnd dasselbe vnnutzlich verthan / verspilt / verlohmr / oder sonsten übel
angewendet/ so ist er/vnd seine Gerhaben / das empfangene Geld / oder
Geldswerch/widerzubezahlen /oder heraußzu geben nicht schuldig/ daes
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